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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

86/01 Veterinärrecht allgemein

Norm

BVD-V 2007 §15 Abs4;

VStG §5 Abs1;

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Rechtssatz

Bei § 15 Abs. 4 BVD-V 2007 handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt iSd § 5 Abs. 1 zweiter Satz VStG, weshalb es am

Revisionswerber gelegen wäre, glaubhaft zu machen, dass ihn hinsichtlich der Verletzung der Verwaltungsvorschrift

kein Verschulden tre;e. Ihn traf jedenfalls die Verp=ichtung, sich mit den einschlägigen Normen seines

Betätigungsfelds ausreichend vertraut zu machen. Unterlässt der Revisionswerber die Einholung einer Auskunft der

zuständigen Behörde zu seiner (zudem der Aktenlage nach der Verkehrsau;assung von an der gegenständlichen

Gemeinschaftsweide Beteiligten widerstreitenden) Rechtsmeinung, kann dem VwG nicht mit Erfolg entgegen getreten

werden, wenn es von einem Verschulden des Revisionswerbers ausgegangen ist (Hinweis B vom 24. Juni 2015, Ra

2015/09/0047, mwN).Bei Paragraph 15, Absatz 4, BVD-V 2007 handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt iSd Paragraph

5, Absatz eins, zweiter Satz VStG, weshalb es am Revisionswerber gelegen wäre, glaubhaft zu machen, dass ihn

hinsichtlich der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden tre;e. Ihn traf jedenfalls die Verp=ichtung, sich

mit den einschlägigen Normen seines Betätigungsfelds ausreichend vertraut zu machen. Unterlässt der

Revisionswerber die Einholung einer Auskunft der zuständigen Behörde zu seiner (zudem der Aktenlage nach der

Verkehrsau;assung von an der gegenständlichen Gemeinschaftsweide Beteiligten widerstreitenden) Rechtsmeinung,

kann dem VwG nicht mit Erfolg entgegen getreten werden, wenn es von einem Verschulden des Revisionswerbers

ausgegangen ist (Hinweis B vom 24. Juni 2015, Ra 2015/09/0047, mwN).
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